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Einleitung

„C’est d’être nommé qui fait exister ce qui vit.“1

Léonora Miano

Erst wenn es benannt wird, beginnt das, was lebt, zu existieren. So lässt sich das 
Zitat der kamerunischen Schriftstellerin Léonora Miano übersetzen. Übertragen 
auf das Recht bedeutet das: Nur was benennbar ist, benannt und juristisch defi-
niert wird, kann auch durch das Recht erfasst werden. Damit wird nicht nur das 
zentrale Dilemma des (Antidiskriminierungs-)Rechts angerissen, sondern auch 
der erste Schritt juristischer Adressierung mehrdimensionaler Diskriminierungs-
konstellationen formuliert: Es geht um das Sichtbarmachen mehrachsiger Dis-
kriminierungserfahrungen, die zuerst als solche benannt werden müssen.2 Kon-
kret heißt das z. B., das Verbot sichtbarer religiöser Symbole im öffentlichen 
Dienst als Diskriminierung muslimischer Frauen wegen Religion, Geschlecht 
und Rasse anzuerkennen oder die Exklusion von Frauen mit Behinderung nicht 
als exklusive Frage von Art.  3 Abs.  3 Satz  2 GG zu behandeln. Wird eine mehr-
dimensionale Diskriminierungserfahrung benannt oder werden die Mittel bereit-
gestellt, um sie benennbar zu machen, wird das Problem nicht nur anerkannt, 
sondern auch eine Übertragung auf ähnlich gelagerte Fälle möglich. Gleichzeitig 
ermöglicht das Anerkennen dieser Komplexität auch eine Übertragung von 
Grundsätzen zu Mehrdimensionalität aus anderen Rechtsgebieten. Die geltende 
Dogmatik der Gleichheitsrechte kommt dabei an ihre Grenzen, die durch zwei 
Problemfelder bestimmt wird: Intersektionalität und Benachteiligungsstruktu-
ren.

Der Begriff der Intersektionalität hat seinen Ursprung im Schwarzen Feminis-
mus. Im Rahmen der juristischen Auseinandersetzung mit dem Konzept wird im 
Wesentlichen auf die wissenschaftliche Arbeit der US-amerikanischen Rechts-

1  Miano, La saison de l’ombre, 2013, S.  146.
2  Zur Wechselwirkung von Antidiskriminierungsrecht und Benennungspraktiken: Mangold, 

Demokratische Inklusion durch Recht, 2021, S.  12.



2 Einleitung

wissenschaftlerin Kimberlé Crenshaw Bezug genommen.3 Crenshaw stellte am 
Beispiel Schwarzer Frauen fest, dass ein kategoriales Antidiskriminierungsrecht 
und ein monokausales Verständnis von Ungleichbehandlungen aufgrund einzel-
ner Kategorien wie Geschlecht und Rasse dazu führen können, dass Diskriminie-
rungen an der „Kreuzung“ (intersection) dieser Kategorien bzw. damit zusam-
menhängender gesellschaftlicher Machtverhältnisse rechtlich nicht (an-)erkannt 
werden.4 

Die Einteilung von Menschen in Gruppen, die anhand binärer Marker vonein-
ander abgegrenzt werden, bildet die soziale Wirklichkeit nur unzureichend ab. 
Eine Person ist nicht nur Frau oder Schwarz oder Mensch mit Behinderung,5 
sondern z. B. eine Schwarze Frau mit Behinderung und das führt dazu, dass sie 
andere (Diskriminierungs-)Erfahrungen macht als andere Frauen, Schwarze oder 
Menschen mit Behinderung. Der vergleichsbasierte Aufbau der Gleichheitsrech-
te befördert jedoch ein Denken in binären Gruppen und führt zusammen mit dem 
Fokus auf Kategorien wie Geschlecht, Rasse und Behinderung dazu, dass gesell-
schaftliche Mehrfachpositionierungen nur begrenzt erfasst werden. 

Die Anerkennung eines Diskriminierungsverbots beruht zudem darauf, dass 
Ungleichbehandlungen aufgrund solcher Kategorisierungen keine Einzelfälle 
oder Ausnahmen einer grundsätzlichen staatlichen Gleichbehandlung sind,6 son-
dern Ausdruck von sich gegenseitig beeinflussenden Macht- und Hierarchiever-
hältnissen wie Sexismus und Rassismus.7 Diese sind staatlichen und gesell-
schaftlichen Strukturen inhärent (z. B. arbeitsrechtlichen oder steuerlichen Rege-
lungen, die das Modell eines männlichen Alleinverdieners begünstigen).8

Mit dem Begriff der Mehrdimensionalität kann ausgedrückt werden, dass 
Rechtsbeziehungen in der Regel nicht linear verlaufen. So können wie beim 
Nachbar*innenschutz im Baurecht Interessen Dritter betroffen sein, verschiedene 
Regelungssysteme können aufeinandertreffen (z. B. im Fall von verschiedenen 
EU-Richtlinien sowie vor- und nachkonstitutionellem Recht) oder – beispiels-
weise bei familien- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen  – verschiedene 
Rechtsverhältnisse sich gegenseitig beeinflussen. Damit ist von diesem Begriff 
nicht nur die besondere Betroffenheit von Individuen an der Schnittstelle von 

3  Crenshaw, University of Chicago Legal Forum 1989, S.  139; dies., Stanford Law Review 
43 (1991), S.  1241.

4  Crenshaw, University of Chicago Legal Forum 1989, S.  139.
5  Haraway, Feminist Studies 14 (1988), S.  575.
6  Grünberger, Personale Gleichheit, 2013, S.  774.
7  Für viele: Lembke/Liebscher, in: Apostolovski et al. (Hrsg.), Intersektionelle Benachteili-

gung und Diskriminierung, 2014, S.  261; Liebscher et al., KJ 2012, S.  204.
8  Zur Kategorie Geschlecht Sacksofsky, Das Grundrecht auf Gleichberechtigung, 2.  Aufl. 

1996, S.  312 ff.; Baer, Würde oder Gleichheit?, 1995, S.  221 ff.
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Ungleichheitsregimen erfasst, sondern auch deren strukturelle Dimension: Aus 
einer mehrdimensionalen Perspektive heraus werden Rechtssubjekte und ihre 
Beziehungen nicht bloß isoliert, sondern in ihrem Zusammenwirken betrachtet.

Ein häufig gewählter Beispielsfall für mehrdimensionale Diskriminierung im 
deutschen Rechtsraum ist das Verbot sichtbarer religiöser Symbole in Schulen 
oder in der Justiz („Kopftuchverbot“). Obwohl eine solche Regelung alle Arten 
religiöser Symbole umfasst, handelt es sich dabei um eine Ungleichbehandlung 
aufgrund der Religion, da tatsächlich überwiegend muslimische Frauen mit 
Kopftuch nachteilig betroffen sind und entsprechende Verbote ausweislich ihres 
Entstehungskontextes auch gerade diese Fälle erfassen sollen. Untrennbar damit 
verknüpft ist einerseits eine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts. Ande-
rerseits offenbaren westliche Deutungen des Kopftuchs als „Symbol weiblicher 
Unterdrückung“ aber auch eine kulturrassistische Dimension.9 Entsprechende 
Neutralitätsgesetze versperren muslimischen Frauen, die aus religiösen Gründen 
ein Kopftuch tragen, den Zugang zu bestimmten öffentlichen Ämtern, ohne dass 
ihr Glaube auf andere Art und Weise als dem Tragen des Kopftuchs in ihre Amts-
ausübung einfließen müsste. Weitere im deutschen Rechtsdiskurs relevante inter-
sektionale Fallkonstellationen betreffen die spezifischen Diskriminierungserfah-
rungen mehrfach marginalisierter Gruppen wie z. B. von Frauen mit Behinde-
rung,10 aber auch die intersektionale Betroffenheit nicht-weißer Männer, z. B. im 
Fall von Racial Profiling11 oder den sog. „Diskofällen“ (Einlasspraxis von Tür-
steher*innen in Diskotheken, bei der explizit männliche nicht-weiße Personen 
ausgeschlossen werden)12.

Diese Fälle bzw. deren bisherige gerichtliche Behandlung zeigen die Defizite 
einer vergleichsgruppenbasierten Ungleichbehandlungsdefinition auf: Einerseits 
hängt es stark von Wertungen ab, welche Unterschiede als relevant angesehen 

9  Zum Kopftuchverbot als mehrdimensionale Diskriminierung stellvertretend für viele 
Baer/Wrase, KritV 89 (2006), S.  401; Lembke/Liebscher, in: Apostolovski et al. (Hrsg.), Inter-
sektionelle Benachteiligung und Diskriminierung, 2014, S.  261 (274); Barskanmaz, in: Berg-
hahn/Rostock (Hrsg.), Der Stoff, aus dem Konflikte sind, 2015, S.  361; Mangold, RPhZ 2016, 
S.  152; Röhner, Ungleichheit und Verfassung, 2018, S.  229 ff.; Lehning, Der Staat 61 (2022), 
S.  691; Ibold, The Added Value of Equality, 2024; Biedermann, Schutzlücke intersektionale 
Diskriminierung?, 2025, S.  45 ff.

10  Jacob, Gendering Disability, 2010; Banafsche, in: Lembke (Hrsg.), Menschenrechte und 
Geschlecht, 2015, S.  77; Zinsmeister/Vogel, VHN 2017, S.  10.

11  Plümecke/Wilopo, in: Wa Baile et al. (Hrsg.), Racial Profiling, 2019, S.  139; Liebscher, 
NJW 2016, S.  2779.

12  S. z. B. bei Lembke/Liebscher, in: Apostolovski et al. (Hrsg.), Intersektionelle Benachtei-
ligung und Diskriminierung, 2014, S.  261 (282); Röhner, Ungleichheit und Verfassung, 2018, 
S.  178 f.
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werden,13 andererseits beruht die Problematik des Kernfalls der Intersektionalität 
darauf, dass eine eindimensionale Vergleichsgruppenbildung mehrdimensionale 
Ungleichbehandlungen nur bedingt erfassen kann. Ziel dieser Arbeit ist es, am 
Beispiel von Art.  3 Abs.  3 GG eine ganzheitliche Gleichheitsrechtsdogmatik zu 
erarbeiten, die nicht nur intersektionale und strukturelle Fallkonstellationen er-
fasst, sondern auch adäquat rechtlich zu würdigen weiß.

Intersektionalität hat sich als Konzept im sozialwissenschaftlichen Diskurs etab-
liert14 und auch in verschiedenen Gebieten der Rechtswissenschaft an Bedeutung 
gewonnen.15 Die Figur der intersektionalen bzw. mehrdimensionalen Diskrimi-
nierung wird auf der Ebene des Unionsrechts,16 des Völkerrechts17 sowie des 
Antidiskriminierungsrechts18 diskutiert. Insbesondere wird sich mit postkatego-
rialen Ansätzen, z. B. durch eine Umformulierung von Antidiskriminierungskata
logen auseinandergesetzt.19 Zudem werden einzelne Diskriminierungskategori-
en, wie z. B. Rasse, bereits grundsätzlich intersektional definiert.20 

Ob Art.  3 Abs.  3 GG auch Schutz vor mehrdimensionalen Diskriminierungen 
bietet, hat Julia Zinsmeister bereits 2012 untersucht.21 Ihre Arbeit ist einerseits 
thematisch auf das Beispiel von Frauen mit Behinderung begrenzt und fokussiert 
sich andererseits im Hinblick auf Art.  3 Abs.  3 GG auf den Gewährleistungsum-

13  Mangold, Demokratische Inklusion durch Recht, 2021, S.  233.
14  Inzwischen wird sogar von Intersektionalitätsforschung gesprochen, Biele Mefebue/

Bührmann/Grenz (Hrsg.), Handbuch Intersektionalitätsforschung, 2022.
15  Grundlegend: Makkonen, Multiple Compound and Intersectional Discrimination, 2002; 

Solanke, The Modern Law Review 72 (2009), S.  723; Markard, KJ 2009, S.  353; Baer/Bittner/
Göttsche, Mehrdimensionale Diskriminierung, 2010; Purtschert/Meyer, Feministische Studien 
2010, S.  130; Apostolovski et al. (Hrsg.), Intersektionelle Benachteiligung und Diskriminie-
rung, 2014; Mangold, RphZ 2016, S.  15.

16  Z. B. Schiek, EuZA 2017, S.  407; Burri/Schiek, Multiple Discrimination in EU Law, 
2009; Atrey Industrial Law Journal 47 (2018), S.  278; Sußner, in: Baer/Sacksofsky (Hrsg.), 
Autonomie im Recht, 2018, S.  373; Chege, NZA 2022, S.  307; Klus, EuZA 2022, S.  73. 

17  Yoshida, Feminist Legal Studies 21 (2013), S.  195; Hermes, in: Degener (Hrsg.), Hand-
buch Behindertenrechtskonvention, 2015, S.  253; Banafsche, in: Lembke (Hrsg.), Menschen-
rechte und Geschlecht, 2015, S.  77; Weyers, KJ 2023, S.  231.

18  Zinsmeister, in: Wansing/Westphal (Hrsg.), Behinderung und Migration, 2014, S.  265; 
Zinsmeister/Vogel, VHN 2017, S.  10; Weinberg, EuZA 2020, S.  60; Kahlo/Stein, NJW 2022, 
S.  2792; Holzleithner, in: Mangold/Payandeh (Hrsg.), Handbuch Antidiskriminierungsrecht, 
2022, S.  543.

19  Hartmann, EuZA 2019, S.  24; Lembke/Liebscher, in: Apostolovski et al.(Hrsg.), Inter-
sektionelle Benachteiligung und Diskriminierung, 2014, S.  261; Baer, in: Kriszio (Hrsg.), Kol-
lektivität nach der Subjektkritik, 2014, S.  47; Liebscher et al., KJ 2012, S.  204; Naguib, in: Ast/
Hänni/Mathis (Hrsg.), Gleichheit und Universalität, 2012, S.  179.

20  Liebscher, Rasse im Recht, 2021.
21  Zinsmeister, Mehrdimensionale Diskriminierung, 2007, insbes. S.  119 ff.
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fang.22 Dabei werden auch dogmatische Lösungsansätze in Form einer inziden-
ten Prüfung diskutiert.23 Zudem beschäftigt sich die Monographie von Shino 
Carlotta Ibold ausgehend von der Mehrdimensionalität des Gleichheitsbegriffs 
nach Sandra Fredman24 mit dem „Mehrwehrt der Gleichheit“ (The Added Value 
of Equality) bei der juristischen Beurteilung von Verschleierungs- und Kopftuch-
verboten und geht dabei insbesondere auf des Verhältnis von Gleichheits- und 
Freiheitsrechten in der Rechtsprechung des BVerfG und EGMR sowie die Mehr-
dimensionalität der Diskriminierung ein.25 Die Schutzlücke intersektionaler 
Konstellationen im Arbeitsrecht und eine mögliche Schließung durch Anwen-
dung des Art.  21 Abs.  2 GRCh greift zudem Anna Kristin Biedermann in ihrer 
Dissertationsschrift auf.26 Auch darüber hinaus gibt es einzelne Lösungsansätze 
zu einer (Grund-)Rechtsdogmatik auf nationaler Ebene, z. B. den Vorschlag, die 
Schnittstelle von Kategorien als eigene Kategorie zu fassen.27 Weiterhin ist der 
Umgang mit Intersektionalität in der Rechtsprechung des EGMR z. B. durch 
Konzepte wie die besondere Vulnerabilität einer Person bzw. Personengruppe 
bereits Gegenstand einer Analyse.28 Als alternativer Ansatz zur vergleichsgrup-
penbasierten Feststellung einer Ungleichbehandlung wird zudem ein Anti-
Stereotyping Approach29 sowie ein Verständnis von Diskriminierung als Stigma 
(Anti-Stigma Principle)30 vorgeschlagen. Hier soll diese Arbeit ansetzen und die-
se bereits etablierten sowie weitergehende konkrete Ansätze zur Adressierung 
des Phänomens der Mehrdimensionalität im Rahmen des Art.  3 Abs.  3 GG unter-
suchen.

Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen der mehrdimensiona-
len Diskriminierung und in Art.  3 Abs.  3 GG (Kapitel  1). Es folgt eine Analyse 
der Möglichkeiten und Grenzen eines mehrdimensionalen Verständnisses von 

22  Zinsmeister, Mehrdimensionale Diskriminierung, 2007, S.  112 ff.
23  Zinsmeister, Mehrdimensionale Diskriminierung, 2007, S.  132 f.
24  Fredman, I•CON 14 (2016), S.  712.
25  Ibold, The Added Value of Equality, 2024.
26  Biedermann, Schutzlücke intersektionale Diskriminierung?, 2025.
27  Weinberg, EuZA 2020, S.  60; so auch Biedermann, Schutzlücke intersektionale Diskrimi-

nierung?, 2025, S.  16 ff.
28  Peroni/Timmer, I•CON 11 (2013), S.  1056; Schlüter, Beweisfragen in der Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 2019, S.  352 ff.; zum Vulnerabili-
tätsbegriff: Albertson Fineman, YJLF 20 (2008), S.  1; Lorenz, in: Dittmer (Hrsg.), Dekoloniale 
und Postkoloniale Perspektiven in der Friedens- und Konfliktforschung, 2018, S.  60; Rasuly-
Paleczek, in: Kohlbacher/Lehner/dies. (Hrsg.), ISR-Forschungsberichte, Heft 52, 2020, S.  33; 
Mayrhofer, zfmr 2020, S.  156.

29  Franklin, NYU Law Review 85 (2010), S.  84; Timmer, Human Rights Law Review 11 
(2011), S.  707.

30  Solanke, Discrimination As Stigma, 2016.
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Art.  3 Abs.  3 GG (Kapitel  2). Dabei wird auf Erkenntnisse der feministischen 
Rechtswissenschaft bzw. der Legal Gender Studies zurückgegriffen.31 Deren 
Ausgangspunkt und Dilemma ist die Erkenntnis, dass Recht einerseits als Macht-
mittel analysiert werden muss, mit dem über Jahrhunderte Ungleichheit (insbe-
sondere zwischen Männern und Frauen) institutionalisiert und zementiert wurde, 
andererseits aber auch die Möglichkeit birgt, emanzipatorische Fortschritte zu 
gestalten und festzuschreiben.32 Für die Auslegung bedeutet das, vermeintlich 
objektive oder neutrale Perspektiven in Frage zu stellen, die häufig implizit 
cis-männliche,33 weiße und heterosexuelle Rechtssubjekte zugrunde legen. Die-
ses Zusammentreffen von Dominanzgesellschaft und Definitionsmacht äußert 
sich auch in den Wissensständen, auf die zurückgegriffen wird. Um die Diskri-
minierungserfahrung marginalisierter Personen rechtlich berücksichtigen zu 
können, wird unter anderem das Konzept der epistemischen Ungerechtigkeit von 
Miranda Fricker34 herangezogen und – parallel zu Art.  4 GG – der Rückgriff auf 
das Selbstverständnis von Betroffenen diskutiert.35 

In diesem Zusammenhang ist meine eigene Positionierung als weiße, able-
bodied cis Frau aus einer Familie von Akademiker*innen zu berücksichtigen. 
Diese privilegierten Positionierungen führen zwar in einem durch Dominanz
perspektiven geprägten Diskurs dazu, dass meiner Forschung eine vermeintlich 
höhere Objektivität zugesprochen wird. Tatsächlich bin ich aber durch diese Pri-
vilegien in Bezug auf das Verstehen von Diskriminierungserfahrungen episte-
misch benachteiligt. Diesem Widerspruch versuche ich dadurch zu begegnen, 
meine gesellschaftliche Positionierung, die sich zwangsläufig auf mein wissen-
schaftliches Vorgehen auswirkt, offenzulegen und die daraus resultierende Be-
grenztheit meiner Ergebnisse zu reflektieren.36

Es folgt eine Darstellung mehrdimensionaler Fallkonstellationen und deren 
bisheriger Behandlung durch nationale Gerichte, insbesondere das Bundesverfas
sungsgericht (BVerfG) sowie den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) (Kapitel  3). 

31  Stellvertr für viele Bartlett, Harvard Law Review 103 (1990), S.  829; Holzleithner, Recht 
Macht Geschlecht, 2002; Arioli et al. (Hrsg.), Wandel der Geschlechterverhältnisse durch 
Recht?, 2008; Foljanty/Lembke (Hrsg.), Feministische Rechtswissenschaft, 2.  Aufl. 2012.

32  Autor/innenkollektiv, in: Foljanty/Lembke (Hrsg.), Feministische Rechtswissenschaft, 
2.  Aufl. 2012, S.  21; Brown, in: Menke/Raimondi (Hrsg.), Die Revolution der Menschenrechte, 
2011, S.  454.

33  Cis bezeichnet Personen, deren Geschlechtsidentität mit dem bei der Geburt bestimmten 
Geschlecht übereinstimmt. Der Gegenbegriff ist trans.

34  Fricker, Epistemische Ungerechtigkeit, 2023.
35  Morlok, Selbstverständnis als Rechtskriterium, 1993.
36  Vgl. zum Umgang mit der Limitiertheit der juristischen Rassismusforschung durch eine 

weiße Person Stix, Subalternität, Rassismus, Recht, 2023, S.  26 f.
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Kapitel  4 soll dann eine Übersicht über bestehende dogmatische Ansätze zur 
Erfassung mehrdimensionaler Grundrechtsbeeinträchtigungen geben. Ein inter-
sektionaler Ansatz zielt auf die verfassungsrechtliche Adressierung der Komple-
xität sozialer Ungleichheit.37 Dabei wird zunächst auf für das Völkerrecht entwi-
ckelte postkategoriale Konzepte wie den Anti-Stereotyping Approach sowie den 
Vulnerabilitätsbegriff zurückgegriffen. 

Ausgehend von einem weiten Verständnis des Begriffs der Mehrdimensionali-
tät werden im weiteren Verlauf des Abschnitts etablierte dogmatische Figuren 
zur Abbildung komplexer Lebenssachverhalte und mehrdimensionaler Rechts-
beziehungen in abwehrrechtlichen Situationen auf ihr Übertragungspotential für 
parallele gleichheitsrechtliche Konstellationen untersucht. Dass im Bereich der 
Grundrechte aufgrund einer isolierten Betrachtung von Individuen, staatlichen 
Maßnahmen oder Grundrechten Schutzlücken entstehen, ist kein Sonderfall. So 
wird zum Beispiel im Bereich der Freiheitsrechte dogmatisch auf dieses Phäno-
men reagiert: einerseits unter dem Begriff der Belastungskumulation,38 des addi-
tiven Grundrechtseingriffs39 sowie der Kumulation von Grundrechtseingriffen40 
und andererseits41 als Frage der Grundrechtskombination,42 Schutzbereichsver-
stärkung43 und Grundrechtskonkurrenz44. Solche rechtsdogmatischen Figuren 
ermöglichen die Erfassung von auf gemeinsamen Grundstrukturen beruhenden 
normativen Phänomenen durch die Entwicklung von Regeln.45 

Gemeinsamer Ausgangspunkt ist eine Betrachtungsweise des*der Einzelnen 
in einem Netz staatlicher Maßnahmen.46 Während der*die Grundrechtsträger*in 
sich in der Rechtswirklichkeit mit einer Vielzahl staatlicher Maßnahmen konfron
tiert sieht, ist der idealtypische Zustand (in der Grundrechtsprüfung), dass Indi-
viduen von einzelnen staatlichen Maßnahmen getroffen werden.47 Gemeinsames 
Ziel ist ein Perspektivwechsel: Zum einen bedarf es einer Gesamtbetrachtung, 
die über den Einzelfall hinaus zusammenwirkende Maßnahmen und Belastungen 

37  Röhner, Ungleichheit und Verfassung, 2018, S.  230.
38  Kirchhof, NJW 2006, S.  732; Kromrey, Belastungskumulation, 2018.
39  Lücke, DVBl.  2001, S.  1469; Winkler, JA 2014, S.  881; Ruschemeier, Der additive 

Grundrechtseingriff, 2019; Brade, Additive Grundrechtseingriffe, 2020; Benz, Additive Über-
wachungsmaßnahmen, 2024.

40  Klement, AöR 134 (2009), S.  35; Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2019, S.  1791.
41  Oder auch im Zusammenhang mit S. Hofmann, AöR 133 (2008), S.  523.
42  Hofmann, JURA 2008, S.  667; Breckwoldt, Grundrechtskombinationen, 2014.
43  Spranger, NJW 2002, S.  2074.
44  Heß, Grundrechtskonkurrenzen, 2000; Spielmann, Konkurrenz von Grundrechtsnormen, 

2008.
45  Bumke, Rechtsdogmatik, 2017, S.  139 f.
46  Vgl. Klement, AöR 134 (2009), S.  35 (35).
47  Stellvertretend Kromrey, Belastungskumulation, 2018, S.  2.
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erfasst.48 Zum anderen muss neben oder statt der Sicht des*der handelnden Ho-
heitsträgers*Hoheitsträgerin die grundrechtliche Wirkung bei dem*der Grund-
rechtsträger*in miteinbezogen werden.49 

Es folgt eine Diskussion der besprochenen Konzepte und ihrer Übertragbarkeit 
auf die gleichheitsrechtliche Prüfung unter Bezugnahme auf ausgewählte Bei-
spielsfälle (Kapitel  5). Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung in Thesen.

In dieser Arbeit wird im Sinne der Inklusivität und in Anerkennung des Ge-
schlechterspektrums jenseits der Zweigeschlechtlichkeit geschlechtergerechte 
Sprache mit dem Asterisk (Sternchen) verwendet.50 Die Bezeichnung Sinti*zze 
und Rom*nja leitet sich dabei von Romnja als der weiblichen Pluralform von 
Rom (Singular, männlich) und Sintizze als der weiblichen Pluralform von Sinto 
(Singular männlich) ab.51 Der Begriff „Zigeuner“ ist eine abwertende Fremdbe-
zeichnung für Sinti*zze und Rom*nja und wird im Folgenden durch „Z*geuner“ 
ersetzt.

Der Begriff „Rasse“ kann als Rechtsbegriff rassistischen, aber auch rassismus-
kritischen Gehalt haben und wird je nach Bedeutungszusammenhang als biolo-
gistisches Konstrukt oder Diskriminierungskategorie mit oder ohne Anführungs-
zeichen verwendet.52 Die Begriffe Schwarz und weiß beziehen sich nicht auf 
Hautfarben, sondern stehen einerseits für eine Verbundenheit durch alltägliche 
Rassismuserfahrungen und andererseits die privilegierte Position, die sich aus 
der Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe ergibt. Deshalb wird 
Schwarz groß und weiß kursiv geschrieben. Geht es in der Arbeit hingegen um 
Hautfarben, wird dieser Begriff auch verwendet. Zudem wird die Bezeichnung 
BIPoC (Black, Indigenous and People of Color, Singular Person of Color, kurz 
PoC) verwendet. Dabei handelt es sich um eine Selbstbezeichnung von Personen 
und Gruppen, die gemeinsame Rassismuserfahrungen teilen und aufgrund von 
Fremdzuschreibungen als „nicht zugehörig“ zur weißen Mehrheitsgesellschaft 
eingeordnet werden und sich selbst auch nicht so definieren.53 

48  Brade, Additive Grundrechtseingriffe, 2020, S.  25; Kromrey, Belastungskumulation, 
2018, S.  19 ff.

49  Ruschemeier, Der additive Grundrechtseingriff, 2019, S.  17, 91.
50  Zur Notwendigkeit der Verwendung geschlechtergerechter Sprache in der Rechtswissen-

schaft z. B. Lembke, Geschlechtergerechte Amtssprache, 2021; dies., VerfBlog v. 24.11.2023.
51  Vgl. Barz, Eine kleine Geschichte von „Rom*nja“ und „Sinti*zze“ oder Woher kam das 

Gendern.
52  Zu den unterschiedlichen Verständnissen Liebscher, Rasse im Recht, 2021, S.  21 f., ein-

gehend Kap.3; zu dem Begriff auch Kap.1 C.III.3.a).
53  Zur antirassistischen Sprache: Petrosyan, taz v. 21.8.2020; zum Rückgriff auf Selbstbe-

zeichnungen: Liebscher, Rasse im Recht, 2021, S.  23 m. w. N.



Kapitel  1

Grundlagen der mehrdimensionalen Diskriminierung

Das Begriffspaar Gleichheit und Differenz wird im gleichheitsrechtlichen Dis-
kurs zunehmend von der begrifflichen Verbindung Gleichheit und Diversität ab-
gelöst. Die damit einhergehende Verschiebung von einer kontradiktorischen zu 
einer ganzheitlichen Beziehung, lässt sich auch im grundlegenden Verständnis 
der Gleichheitsrechte beobachten: Diese sollen nicht mehr die (imaginierte) 
Gleichheit aller Rechtssubjekte im Einzelfall wiederherstellen, sondern die He-
terogenität der Gesellschaft anerkennen und proaktiv schützen. Dazu bedarf es 
einer mehrdimensionalen Gleichheitsrechtsdogmatik.

Um sich dem Begriff der mehrdimensionalen Diskriminierung anzunähern, 
widmet sich dieses Kapitel zunächst dem Verhältnis von Gleichheit, Differenz 
und Diversität und darauf basierend dem Begriff der Diskriminierung und ihrer 
spezifischen Ausformungen (A). Dann führt es in das Konzept der Intersektiona-
lität ein und arbeitet das Potential des Mehrdimensionalitätsbegriffs für Un-
gleichbehandlungskonstellationen heraus (B). Als Grundstein für eine Übertrag-
barkeit auf Art.  3 Abs.  3 GG folgt eine Auseinandersetzung mit dessen Aufbau 
sowie der Bedeutung und der Zusammenhänge der in Art.  3 Abs.  3 GG genann-
ten Kategorien (C) und eine Bezugnahme auf vergleichbare nationale und inter-
nationale Regelungen (D).

A. Gleichheit, Diversität und Diskriminierungen 

Gleichheit bedeutet zum einen die Übereinstimmung bestimmter Eigenschaften. 
Zum anderen ist eine Behandlung gleich, wenn sie auf diese Eigenschaften 
Rücksicht nimmt. Mithin ist Gleichheit Ausgangspunkt und Ziel von Gleich-
heitsrechten. Die dadurch normierte Verknüpfung von Gleichheit und Gerech
tigkeit kann als „Inbegriff des Rechts“1 gelten. Neben der Frage, in welchen 
Eigenschaften sich Menschen gleichen, muss geklärt werden, inwiefern den 
Gleichheiten und Unterschieden rechtlich Rechnung getragen werden kann und 
muss (I). Dabei grenzt das geltende Antidiskriminierungsrecht die erlaubten Dif-

1  Michael/Morlok, Grundrechte, 9.  Aufl. 2025, Rn.  847.
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ferenzierungskriterien auf Grundlage gesellschaftlich geformter Kategorisierun-
gen ein (II). 

I. Von Differenz zu Diversität

Zwei Personen oder zwei Sachverhalte sind niemals hinsichtlich aller Eigen-
schaften gleich.2 Gleichheit kann immer nur hinsichtlich bestimmter Maßnah-
men und bestimmter Relationen festgestellt werden (partielle faktische Gleich-
heit).3 Der Fokus auf den Vergleich anhand bestimmter Kategorien befördert 
folglich eine binäre Denkweise.4 Das Ziel von Gleichheitsrechten ist jedoch 
nicht die Anpassung an gesellschaftliche Normen, sondern die Gewährleistung 
von Freiheit und Vielfalt, indem ein Abweichen von der Norm berücksichtigt und 
vereinfacht wird.5 Die generelle Vielzahl unterschiedlicher Merkmalsausprägun-
gen wird durch die Begriffe Vielfalt bzw. Diversität oder auch Diversity be-
schrieben. 

Der Begriff Diversität findet seinen Ursprung – ebenso wie der Begriff der 
Intersektionalität und der Identitätspolitik – in den US-amerikanischen Bürger-
rechtsbewegungen. Diversität ist enger als Vielfalt6 zu verstehen und bezieht sich 
nur auf die (kategorisierte) Vielfalt menschlicher Identitäten in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen. Damit handelt es sich im Kern um ein auf das In-
dividuum oder Gruppen bezogenes Konzept.7 Der Diversitätsbegriff steht im 
notwendigen Zusammenhang mit einer mehrdimensionalen Sichtweise auf Un-
gleichbehandlungen, indem er nicht nur anerkennt, dass es Personen mit ver-
schiedenen Eigenschaften geben kann, sondern Menschen auch als solche divers 
sein können, also nicht allen gesellschaftlichen Normvorstellungen, die einer 
bestimmten Kategorisierung zugrunde liegen, entsprechen.8 Juristisch relevant 
wird diese Singularität der individuellen Identität, wenn sie im Zusammenhang 
mit der Entstehung sozialer Ungleichheit steht. Neben Geschlecht, Rasse und 
Klasse betrifft das z. B. Kategorien wie Behinderung und sexuelle Orientierung.9 
Um die zunehmende Komplexität des Zusammenwirkens verschiedener Variab-
len auf die Identität und Lebensumstände von Menschen zu umschreiben und 

2  Boysen, in: Kempny/Reimer (Hrsg.), Gleichheitssatzdogmatik heute, 2017, S.  35 (36).
3  Alexy, Theorie der Grundrechte, 9.  Aufl. 2020, S.  362.
4  Lembke, RW 2012, S.  46 (56).
5  Lembke, RW 2012, S.  46 (63).
6  Zu Vielfalt als Rechtsbegriff Leisner-Egensperger, Vielfalt – ein Begriff des Öffentlichen 

Rechts, 2011; Kuhli/Schmidt (Hrsg.), Vielfalt im Recht, 2022.
7  Lembke, RW 2012, S.  46 (46 ff.).
8  Lembke, RW 2012, S.  46 (70 ff.).
9  Lembke, RW 2012, S.  46 (50 f.).
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